
 

  

S 19 RA 1140/03

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sozialgericht Dresden
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 19
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze Der Rentenversicherungsträger hat die

Kosten für die Kinderbetreuung in einer
Kindertagesstätte auch dann zu
übernehmen, wenn das Kind schon vor
Beginn der Maßnahme in der
Kindertagesstätte betreut wurde und die
Versicherte Mutter im Übrigen den
Haushalt führte, wegen Berufstätigkeit
oder Krankheit aber tagsüber an der
Kinderbetreuung gehindert war.

Normenkette § 9 SGB VI
§ 16 SGB VI
§ 28 SGB VI
§ 6 Abs 1 Nr 4 SGB IX
§ 44 Abs 1 Nr 6 SGB IX
§ 54 Abs 1 SGB IX
§ 54 Abs 3 SGB IX

1. Instanz

Aktenzeichen S 19 RA 1140/03
Datum 10.01.2005

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

I. Der Bescheid vom 13.01.2003 und der Widerspruchsbescheid vom 02.06.2003
werden aufgehoben.
II. Die Beklagte wird verpflichtet, der KlÃ¤gerin die fÃ¼r die Betreuung ihrer Tochter
J in der KindertagesstÃ¤tte K in den ZeitrÃ¤umen 21.10.2002 bis 17.04.2003,
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01.08.2003 bis 28.01.2004 und 15.03.2004 bis 28.05.2004 entstandenen Kosten zu
erstatten.
III. Die Beklagte trÃ¤gt die auÃ�ergerichtlichen Kosten der KlÃ¤gerin.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Ã�bernahme von Kinderbetreuungskosten fÃ¼r die
Zeiten von der Beklagten gewÃ¤hrter Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die
am 1977 geborene KlÃ¤gerin ist Mutter ihrer am â�¦2000 geborenen Tochter J R, die
ab 01.02.2001 die KindertagesstÃ¤tte "K " in D â�¦ besuchte. Ab diesem Tag bis
zum 31.07.2002 war die KlÃ¤gerin im Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrages
berufstÃ¤-tig. Von 01.08.2002 bis 20.10.2002 war die KlÃ¤gerin arbeitslos. Am
22.03.2002 beantragte die KlÃ¤gerin bei der Beklagten die GewÃ¤hrung von
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Mit Bescheid vom 19.10.2002 bewilligte
die Beklagte der KlÃ¤gerin ab 21.10.2002 als Leis-tung zur Teilhabe am
Arbeitsleben eine Ausbildung. Mit Schreiben ohne Datum beantragte die KlÃ¤gerin
bei der Beklagten die Ã�bernahme der Betreuungskosten fÃ¼r ihre Tochter in der
Krippe. Die KlÃ¤gerin nahm zunÃ¤chst von 21.10.2002 bis 30.01.2003 an einem
EinfÃ¼hrungslehrgang teil. Die am 31.01.2003 begonnene
UmschulungsmaÃ�nahme brach die KlÃ¤gerin am 17.04.2003 aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden ab. Vom 01.08.2003 bis 28.01.2004 nahm die KlÃ¤-gerin an einer
weiteren Umschulung und vom 15.03.2004 bis 28.04.2004 an einer von der
Beklagten finanzierten MaÃ�nahme zur Reintegration teil. Seit dem 29.04.2004
besucht die KlÃ¤gerin eine UmschulungsmaÃ�nahme der Beklagten in W. Mit
Bescheid vom 13.01.2003, bei der KlÃ¤gerin eingegangen am 05.02.2003, lehnte
die Be-klagte den Antrag der KlÃ¤gerin auf Haushaltshilfe ab, da kein ursÃ¤chlicher
Zusammenhang zwischen der Ausbildung und der Unterbringung des Kindes in der
Kindertageseinrichtung bestehe. Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 28.02.2003
Widerspruch. Mit Widerspruchsbescheid vom 02.06.2003 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck. Die Tochter der KlÃ¤gerin besuche die KindertagesstÃ¤tte
bereits seit 01.02.2001. Durch die Teil-nahme an der Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben sei keine Ã�nderung in der bisherigen Form der Betreuung verursacht
worden. Ein Anspruch auf Ã�bernahme der Betreuungskosten bestehe daher nicht.
Die KlÃ¤gerin hat am 18.06.2003 Klage vor dem Sozialgericht Dresden erhoben. Sie
trÃ¤gt im Wesentlichen vor, anderen Teilnehmern sei die Haushaltshilfe bewilligt
worden, obwohl de-ren Kinder ebenfalls vor Beginn der MaÃ�nahme die
KindertagesstÃ¤tte besucht hÃ¤tten. Die KlÃ¤gerin sei im Februar 2001 wieder in
das Arbeitsleben eingestiegen, daher habe ihre Toch-ter die KindertagesstÃ¤tte
besuchen mÃ¼ssen. Ab 29.01.2002 sei sie krank gewesen und habe ihre Tochter
nicht ganztags betreuen kÃ¶nnen. Von August bis Oktober 2002 sei sie arbeitslos
gemeldet gewesen. Sie habe allerdings bereits gewusst, dass sie ab 21.10.2002 an
der berufli-chen Reha-MaÃ�nahme teilnehmen wÃ¼rde. Wenn sie in diesem
Zeitraum ihre Tochter in der KindertagesstÃ¤tte abgemeldet hÃ¤tte, hÃ¤tte sie
nicht so schnell wieder einen Platz bekommen kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin beantragt,
den Bescheid vom 13.01.2003 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
02.06.2003 aufzuheben und fÃ¼r die Zeiten vom 21.10.2002 bis 17.04.2003, vom
01.08.2003 bis 28.01.2004 und vom 14.03.2004 bis 28.05.2004 Haus-haltshilfe
fÃ¼r die Betreuung ihrer Tochter J in der KindertagesstÃ¤tte "K " zu gewÃ¤hren. Die
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Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. Sie trÃ¤gt im Wesentlichen vor, nicht die
Aufnahme der Umschulung sei der Grund fÃ¼r die Notwendigkeit der Haushaltshilfe
gewesen. Haushaltshilfe kÃ¶nne aber nur in Betracht kom-men, wenn der KlÃ¤gerin
die WeiterfÃ¼hrung des Haushaltes wegen der Teilnahme an einer am-bulanten
beruflichen Rehabilitation nicht mÃ¶glich sei. Auch die Tatsache, dass die KlÃ¤gerin
vor Beginn der Umschulung arbeitsunfÃ¤hig gewesen sei kÃ¶nne keinen Anspruch
auf Haus-haltshilfe auslÃ¶sen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und
Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-richtsakte und der beigezogenen
BehÃ¶rdenakte, die Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren, und der
Niederschrift zur mÃ¼ndlichen Verhandlung Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Klage ist begrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat einen Anspruch auf
Ã�bernahme der Betreuungskosten fÃ¼r ihre Tochter wÃ¤h-rend der Zeiten der von
ihr besuchten MaÃ�nahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Die ange-fochtenen
Bescheide der Beklagten sind rechtwidrig und verletzen die KlÃ¤gerin in ihren Rech-
ten, Â§ 54 SGG. Die KlÃ¤gerin hat einen Anspruch auf Ã�bernahme der Kosten fÃ¼r
die Betreuung ihrer Tochter J in der KindertagesstÃ¤tte "K " vom 21.10.2002 bis
17.04.2003, 01.08.2003 bis 28.01.2004 und vom 15.03.2004 bis 28.05.2004. Dies
ergibt sich aus Â§Â§ 9, 16, 28 SGB VI, 6 Absatz 1 Nr. 4, 44 Absatz 1 Nr. 6, 54 Absatz
1 und 3 SGB IX. Nach diesen Vorschriften werden durch die Beklagte erbrachte
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben durch Haushaltshilfe und
Kinderbetreuungskosten ergÃ¤nzt. Haus-haltshilfe im Sinne des Â§ 54 Absatz 1 SGB
IX und damit auch die Ã�bernahme von Betreu-ungskosten nach Â§ 54 Absatz 3
SGB IX wird geleistet, wenn dem LeistungsempfÃ¤nger wegen der AusfÃ¼hrung
einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben die WeiterfÃ¼hrung des Haushalts
nicht mÃ¶glich ist, eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht
weiterfÃ¼hren kann und im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der
Haushaltshilfe das zwÃ¶lfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, Â§ 54 Absatz 1
SGB IX. Die Tochter der KlÃ¤gerin war in den streitgegenstÃ¤ndlichen ZeitrÃ¤umen
unter zwÃ¶lf Jahre alt. Die KlÃ¤gerin fÃ¼hrte einen eigenstÃ¤ndigen Haushalt, in
dem sie mit ihrer Tochter zusammen lebte. Ferner lebte â�� zumindest zeitweilig
â�� auch ihr LebensgefÃ¤hrte, der Vater ihrer Tochter, mit in der gemeinsamen
Wohnung. Da er in den betreffenden ZeitrÃ¤umen selbst arbeitsunfÃ¤-hig erkrankt
war, konnte er den Haushalt im Sinne der Betreuung der Tochter tagsÃ¼ber nicht
weiterfÃ¼hren. Auch der KlÃ¤gerin selbst war wegen der Teilnahme an den
jeweiligen Leistun-gen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die tagsÃ¼ber zu den
Ã¼blichen Arbeitszeiten "ambulant" stattfanden, die WeiterfÃ¼hrung ihres
Haushaltes nicht mÃ¶glich. In diesem Zusammenhang ist zunÃ¤chst von einem
weiten Begriff der "WeiterfÃ¼hrung des Haushalts" auszugehen. Dies hat das
Bundessozialgericht zu der entsprechenden Vorschrift des Â§ 38 Absatz 1 SGB V
entschieden, Urteil vom 07.11.2000 â�� B 1 KR 15/99 R â��. Nach dieser
Rechtsprechung, der sich die Kammer hinsichtlich der Auslegung des Â§ 54 Ab-satz
1 Satz 1 Nr. 1 SGB IX anschlieÃ�t, ist eine vorherige HaushaltsfÃ¼hrung durch die
Person, die an der MaÃ�nahme teilnimmt, mit RÃ¼cksicht auf den Zweck der
Vorschrift nicht in jedem Fall verlangt. Zwar scheint das Gesetz die vorherige
HaushaltstÃ¤tigkeit durch den Begriff "WeiterfÃ¼hrung" vorauszusetzen. Allerdings
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reicht es aus, dass dem Betroffenen wegen der MaÃ�nahme eine
HaushaltsfÃ¼hrung nicht mÃ¶glich ist, er wegen des Ausfalls der Ã¼brigen Haus-
haltsmitglieder den Haushalt eigentlich Ã¼bernehmen mÃ¼sste, daran aber durch
die beginnende oder laufende MaÃ�nahme gehindert ist (BSG, aaO). Voraussetzung
fÃ¼r die Ã�bernahme der Betreuungskosten ist allerdings, dass die KlÃ¤gerin be-
reits vor der Teilnahme an der Leistung einen eigenen Haushalt hatte und den
eigenen Haus-halt nicht erst mit Beginn der Teilnahme grÃ¼ndet (GK-SGB IX-
GroÃ�mann, Stand Juli 2003, Â§ 54 Rn. 13). Dies war vor jeder Leistung, an der die
KlÃ¤gerin teilgenommen hat, der Fall. Wenn das Kind schon vor Beginn der
Haushaltshilfe â�� innerhalb oder auÃ�erhalb des Haushalts â�� ganztÃ¤gig durch
eine andere Person betreut wurde und die Betreuung wÃ¤hrend der Teilnah-me an
der Leistung fortgesetzt wird, so sind die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung
der Haushaltshilfe nicht erfÃ¼llt, weil eine KausalitÃ¤t im VerhÃ¤ltnis zur
Rehabilitationsleistung nicht erfÃ¼llt ist. Eine wÃ¤hrend des Tages nur zeitweilig
durchgefÃ¼hrte Betreuung z.B. in einer KindertagesstÃ¤tte beseitigt die KausalitÃ¤t
und damit den Anspruch dagegen nicht (GK-SGB IX-GroÃ�mann, Stand Juli 2003, Â§
54 Rn. 23). Denn in diesem Fall fÃ¼hrt der LeistungsempfÃ¤n-ger vor und
wÃ¤hrend der Leistung den Haushalt und ist lediglich an der Betreuung des Kindes
wÃ¤hrend der Ã�ffnungszeiten der KindertagesstÃ¤tte gehindert. Hier ist also eine
KausalitÃ¤t fÃ¼r die Betreuung gegeben, da die KlÃ¤gerin ohne die MaÃ�nahme bei
Wiederherstellung ihrer Ar-beitsfÃ¤higkeit ihre Tochter tagsÃ¼ber selbst hÃ¤tte
betreuen kÃ¶nnen. Daran war sie jedoch wegen der Teilnahme an den jeweiligen
MaÃ�nahmen gehindert. Die KlÃ¤gerin hatte ihre Tochter im Ã�brigen nicht ohne
Grund in einer KindertagesstÃ¤tte an-gemeldet, sondern weil sie zunÃ¤chst wegen
BerufstÃ¤tigkeit, spÃ¤ter wegen Krankheit nicht in der Lage war, die Betreuung
ihrer Tochter tagsÃ¼ber zu Ã¼bernehmen. Als dieser Grund, also die KausalitÃ¤t,
durch Wiederherstellung ihrer ArbeitsfÃ¤higkeit weggefallen war, war die KlÃ¤gerin
wieder zur vollumfÃ¤nglichen HaushaltsfÃ¼hrung unter Einschluss der
ganztÃ¤gigen Betreuung ihrer Tochter in der Lage. Durch die Teilnahme an den von
der Beklagten angebotenen MaÃ�-nahmen trat jedoch ein neues Hindernis ein, so
dass nunmehr die Teilnahme der KlÃ¤gerin an den jeweiligen MaÃ�nahmen dafÃ¼r
kausal war, dass sie tagsÃ¼ber ihre Tochter nicht mehr betreuen konnte. Eine
Abmeldung ihrer Tochter in der kurzen Zeit von 01.08.2002 bis 20.10.2002 war der
KlÃ¤-gerin nicht zuzumuten, da zu diesem Zeitpunkt ihre Teilnahme an den
MaÃ�nahmen bereits absehbar war und im Falle einer Abmeldung eine rechtzeitige
Wiederaufnahme nicht gewÃ¤hr-leistet gewesen wÃ¤re. Es ist gerichtsbekannt,
dass kurzfristige Anmeldungen und Aufnahmen in KindertagesstÃ¤tten in D â�¦
wÃ¤hrend des laufenden Schuljahres zum genannten Zeit-punkt in der Regel nicht
mÃ¶glich waren. Damit erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin in allen streitgegenstÃ¤ndlichen
ZeitrÃ¤umen sÃ¤mtliche Vorausset-zungen fÃ¼r die Ã�bernahme der
Betreuungskosten fÃ¼r ihre Tochter J gemÃ¤Ã� Â§ 54 Absatz 3 Satz 1 SGB IX durch
die Beklagte. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 SGG.

Erstellt am: 18.04.2005
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